
Teil V

Technische Bestimmungen für Drag Racing 
Motorräder

Allgemeine Technische Bestimmungen................Seite 5-2

Sektion 1 Publik Race Bike...........................Seite 5-6

Sektion 2 Street Twin....................................Seite 5-7

Sektion 3 Modified Street Twin.....................Seite 5-8

Sektion 4 Super Street Bike..........................Seite 5-9

Sektion 5 Super Twin Top Gas.....................Seite 5-10

Sektion 6 Super Twin Top Fuel.....................Seite 5-11

Sektion 7 Pro Stock Bike...............................Seite 5-12

Sektion 8 Funny Bike....................................Seite 5-14

Sektion 9 Top Fuel Bike................................Seite 5-15

Sektion 10 Junior Drag Bike............................Seite 5-16

DMSB Drag Racing Reglement Teil V 
DMSB Stand 01.01.2010

 



Allgemeine Technische Bestimmungen Motorräder
Dieser  Teil  des  Technischen  Reglements  für  den 
Motorrad Drag Racing Sport enthält die, für alle Klas-
sen gültigen Bestimmungen. Innerhalb dieses Teils 
wird  ein  Motorrad  nach  dem  heutigen  Stand  der 
Technik definiert. Alle, von diesen Definition abwei-
chenden Fahrzeugen gelten als Experimental oder- 
Versuchsfahrzeuge, und werden derzeit für den Drag 
Racing Sport nicht zugelassen. 

Es wird besonders auf die Tatsache verwiesen, das 
alle  Fahrzeuge für  diese  Sparte  des  Drag  Racing 
Sports  den  Charakter  eines  Motorrades  behalten 
müssen. Dieses bezieht sich vor allen Dingen auf die 
Form, die Anzahl der Räder, deren Aufhängung, den 
Antrieb und die Sitzposition des Fahrers. 

Ebenso  sollte  ein  besonderes  Augenmerk  auf  die 
Beherrschbarkeit  der Fahrzeuge gelegt werden, da 
dieses einen besonderen Sicherheitsaspekt darstellt.

Alles, was hier und in den einzelnen Klassenbestim-
mungen nicht als erlaubt beschrieben ist, gilt als ver-
boten. 
Die  Nachweispflicht  für  die  Einhaltung  der  techni-
schen Bestimmungen, insbesondere bei der Serien-
mäßigkeit eines Motorrades, liegt ausschließlich bei 
dem Fahrer oder Bewerber.

Definition eines Motorrades
Motorräder für den Drag Racing Sport sind Fahrzeu-
ge mit im Prinzip 2 Rädern. Beide Räder müssen im 
Normalfall  den  Boden  berühren.  Bei  vollständiger 
Einfederung im Stand darf außer den Reifen kein an-
deres Teil den Boden berühren. Das Fahrzeug muss 
mindestens 1 (einem) Fahrer Platz bieten, der die-
ses  Fahrzeug  auch  vollständig  beherrschen  kann. 
Das Fahrzeug darf durch ein- oder zwei Räder ange-
trieben werden.
Materialien
Die Verwendung von Titan für die Konstruktion des 
Rahmens,  der  Vorderradgabel,  des  Lenkers,  der 
Schwinge sowie der Schwingen- und Radachsen ist 
verboten. Ebenso dürfen die Schwingen- und Rad-
achsen nicht aus Aluminium bestehen. Die Verwen-
dung von Titanschrauben und Muttern ist hingegen 
gestattet.
Überprüfung
Im Zweifelsfall entscheidet der vor Ort verantwortli-
che Technische Kommissar in Zusammenarbeit mit 
der Rennleitung über die Zulässigkeit eines Motorra-
des in der jeweiligen Klasse. Der Technische Kom-
missar ist ferner gehalten während der Veranstaltun-
gen dafür Sorge zu tragen, das die Fahrzeuge dem 
technischen Stand entsprechen, den diese zum Zeit-
punkt der Abnahme hatten. Er ist berechtigt, bei Zu-
widerhandlungen Startverbote zu verhängen.

1 - MOTOR
1.1 Auspuffrohre
Auspuffrohre dürfen nicht über das Hinterrad hinaus-
ragen und müssen vom Fahrer, vom Kraftstofftank 
und den Reifen wegführen. Flexible Rohre sind nicht 
zulässig.
1.2 Automobilmotoren
Der Einsatz von Automobilmotoren ist nur gestattet, 
wenn  das  betreffende  Motorrad  so  konstruiert  ist, 
dass  Gewicht  und  Gewichtsverteilung  dem  eines 
Motorrades mit Motorradmotor entsprechen.
1.3 Drahtsicherung
Alle Ölablassschrauben müssen mit Draht gesichert 
sein.  Ebenso müssen alle Schrauben und Muttern 
durch Draht gesichert sein, bei deren Lockerung, so-
fortiges Austreten von Öl die Folge ist. Muttern und 
Schrauben  zur  Befestigung  von  Radachsen,  An-
triebskettenrädern,  Bremsscheiben  und  Bremssät-
teln  müssen  mit  Draht  oder,  gleichwertig  mecha-
nisch gesichert sein.
1.4 Kraftstoffe
Alle Kraftstoffe und Zusätze, die folgende Stoffe ent-
halten, sind verboten:

Propylen-Oxid und Hydrazin.

Als Benzin gilt handelsüblicher, an deutschen Tank-
stellen freiverkäuflicher, bleifreier Kraftstoff. Freiver-
käuflicher  Rennkraftstoffe  (Rennbenzin)  müssen 
eine Dielektrizitätskonstante nicht größer als 4 (DC-
Meter)  aufweisen.  Sogenannte Oktan Booster  sind 
zulässig.
1.5 Kraftstofftanks
Kraftstofftanks müssen sicher am Fahrzeugrahmen 
befestigt sein. Alle Tanks müssen über einen siche-
ren  Verschluss  verfügen.  Tanks  aus  nichtmetalli-
schen  Werkstoffen  müssen  ein  international  aner-
kanntes Prüfzeichen - SFI, ISO, ECE o.ä. - für den 
Zweck der Verwendung haben.
1.6 Kraftstoffversorgung
Alle Motorräder müssen mit funktionierenden Venti-
len ausgerüstet sein, welche die Kraftstoffzufuhr un-
terbrechen. Alle Kraftstoffleitungen müssen arretiert 
(konisches Anschlussstück),  mit  Draht  oder gleich-
wertigen  Sicherungen  versehen  sein.  Pumpenge-
steuerte Einspritzsysteme müssen über Hochdruck-
schläuche verfügen. Motorräder die mit Nitromethan 
betrieben werden, sowie Motoren die nicht mit dem 
Zündunterbrecher gestoppt werden können, müssen 
mit einem Ventil ausgerüstet sein das die Kraftstoff-
zufuhr schnell  unterbricht.  Es muss  so angebracht 
sein, dass der Fahrer es bedienen kann, wenn sich 
beide Hände am Lenker  befinden. Darüber hinaus 
muss  es  die  Kraftstoffzufuhr  zum  Motor  unterbre-
chen, wenn der Fahrer das Motorrad verlässt und es 
muss in allen Richtungen funktionieren. Das Unter-
brecherventil muss beim Anlassen des Motors mit-
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tels  eines max.  1 m langen Kabels stets  mit  dem 
Fahrer verbunden sein.
1.7 Kompressoren
Motoren  die  mit  mechanisch  angetriebenen  Kom-
pressoren ausgerüstet sind und mit Nitromethan be-
trieben werden, müssen über ein Abblasventil (Burst 
Plate)  oder  Gummiverbindungen  zum  Ansaugrohr 
als Explosionsschutz verfügen.
Mechanisch  angetriebene  Kompressoren  müssen 
mit  mindestens  3  mm  dickem  Stahl  bzw.  5  mm 
dickem Aluminium abgedeckt  sein oder aber einen 
explosionssicheren Deckel aufweisen.
1.8 Lachgas (N2O)
Bei allen Fahrzeugen die mit  einer Lachgas (N2O) 
Anlage ausgerüstet sind, darf die Lachgaszufuhr nur 
bei voll geöffneter Drosselklappe erfolgen. Alle ver-
wendeten Ventile oder Zufuhreinrichtungen zum Mo-
tor müssen beim Schließen der Drosselklappe oder 
Loslassen  des  Gasgriffs  abgeschaltet  werden.  Als 
Reservoir für N2O müssen geeignete Druckbehälter 
verwendet  werden,  die  mit  einer  Sicherung  gegen 
Überdruck  ausgestattet  sind.  Die  Anschlussleitung 
vom N2O Reservoir zum Ventil ist mit stahlumman-
telten,  druckfesten  Schläuchen  und  Anschlüssen 
auszuführen.  Das  N2O Reservoir  muss  sicher  am 
Motorrad angebracht sein, so das es bei einem Sturz 
nicht beschädigt werden kann. 
1.9 Ölauffangbehälter
Alle  Öl-Entlüftungsleitungen  müssen  in  einen  Auf-
fangbehälter  münden,  dessen  Füllstand  im  einge-
bauten Zustand kontrollierbar ist. Der Auffangbehäl-
ter muss ein Mindestvolumen von 0,5 Liter aufwei-
sen.
1.10 Start
Alle Motorräder  müssen aus eigener Kraft  starten. 
Rollen-  oder Schiebestarts  sind nicht  erlaubt.  Eine 
mobile  Startvorrichtung,  die  arbeitet  wenn der  An-
trieb neutralisiert ist (bei gezogener Kupplung), darf 
benutzt werden.
1.11 Vergaser und Kraftstoffeinspritzung
Alle  Drag-Racing  Motorräder  müssen  über  einen 
manuell zu bedienenden Drehgriff  verfügen der mit 
einer, direkt an das Vergaser-Einlasssystem gekop-
pelten  Rückholfeder  ausgerüstet  ist.  Die  Drossel 
muss  sich automatisch schließen, wenn der  Dreh-
griff  losgelassen wird. Motorräder, die mit Nitrome-
than  betrieben  werden,  müssen  sowohl  über  ein 
Rückholkabel  (Zwangsschließung)  als  auch  über 
eine Rückholfeder verfügen.

2 - KRAFTÜBERTRAGUNG
2.1 Fliehkraftkupplungen
Motorräder mit, vom Motor angetriebenen Fliehkraft-
kupplungen dürfen in den Boxen nur gestartet wer-
den, wenn das Hinterrad aufgebockt und vom Boden 
durch einen soliden, sicheren Ständer getrennt ist. 
Ein  Blockiermechanismus  zur  Fixierung  der  Leer-
laufstellung des Gasgriffes  ist  vorgeschrieben.  Die 
Ausführung ist so zu wählen, dass eine Funktion nur 
für die Leerlaufstellung gegeben ist, die Stellung des 
Mechanismus  von  außen  erkennbar  ist.  Der  Blo-
ckiermechanismus ist beim Zurückschieben des Mo-
torrades durch einen Helfer auf die Startposition zu 
benutzen.
2.2 Gangschaltung
Der Schaltmechanismus muss so beschaffen sein, 
dass er bedient werden kann, wenn der Fahrer beide 
Hände am Lenker hat. Alle Getriebeschaltvorgänge 
müssen der Kontrolle des Fahrers unterliegen. Jegli-
che  Art  von  selbstschaltenden  Automatikgetrieben 
oder  durch  Computer  oder  Drehzahl  aktivierte 
Schaltvorgänge sind verboten. Eventuell vorhandene 
Verkabelungen die zur Steuerung der Zündunterbre-
chung bei Schaltvorgängen eingebaut sind, müssen 
separat von anderen Kabeln verlegt sein und jeder-
zeit bei einer Überprüfung als nur für diesen Zweck 
vorgesehen identifizierbar sein.
2.3 Ketten
Wenn die Kette ein oder mehrere Verbindungsglie-
der  enthält  die nicht  genietet  sind,  müssen dieses 
durch geeignete Maßnahmen (Draht,  Silikon) gesi-
chert sein.
2.4 Kupplungen
Freiliegende Kupplungen müssen mit 3 mm dickem 
Aluminium oder 1 mm dickem Stahl abgedeckt sein.

3 - BREMSEN UND FEDERUNG
3.1 Bremsen
Die Motorräder müssen mit zwei unabhängigen, auf 
jedes  der  Räder  wirkenden  Bremsen  ausgerüstet 
sein.  Der  Mindestdurchmesser von Bremsscheiben 
muss 175 mm, der von Bremstrommeln 150 mm be-
tragen. 
Motorräder über 500 ccm Hubraum müssen vorne 
mit Scheibenbremsen ausgerüstet sein. Handelt es 
sich  dabei  um eine Einscheibenbremse,  muss  die 
Scheibe  einen  Durchmesser  von  mindestens 
295mm  aufweisen.  Für  Doppelscheiben  sind  min-
destens 230 mm vorgeschrieben
3.2 Lenker und Handhebel
Es darf jede Art von Lenker verwendet werden. Eine 
sichere Handhabung des Fahrzeugs muss in jedem 
Falle  gewährleistet  sein.  Der  Lenker  und  seine 
Handhebel müssen in allen Stellungen mindestens 
einen Abstand von 25 mm von allen Feststehenden 
Teilen  haben.  Die  Befestigung  des  Lenkers  darf 
nicht unterhalb der unteren Befestigung der Stand-
rohre  am  Rahmen  erfolgen.  Das  Anbringen  der 
Handhebel  darf  nur  so  erfolgen,  das  eine sichere 
Handhabung jederzeit möglich ist. Die Enden müs-
sen eine Kugelform aufweisen.
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3.3 Vorderradgabel
Die Vorderradgabel muss hydraulisch arbeiten. Die 
Standrohre dürfen nicht mehr als 30 mm über den 
oberen Teil des Gabelkopfes hinausragen. Der Ga-
belhub muss mindestens 40 mm betragen. Die Ga-
bel  muss  beidseitig  einen  eigenständigen  Lenkan-
schlag aufweisen.
Die Verwendung eines Lenkungsdämpfers ist vorge-
schrieben. Der Mindestdurchmesser der Standrohre 
ist wie folgt festgelegt:

bis 140 Kg Gesamtgewicht 28 mm
bis 160 Kg Gesamtgewicht 30 mm
bis 205 Kg Gesamtgewicht 32 mm

über 205 Kg Gesamtgewicht 34 mm

4 - RAHMEN
4.1 Ballast
Eventuell erforderlicher Ballast muss sicher am Rah-
men oder am Motor befestigt sein.
4.2 Bodenfreiheit
Die Bodenfreiheit muss bei einem Reifendruck von 
0,5 bar mindestens 50 mm betragen. Es muss mög-
lich sein, das Motorrad aus der Senkrechten um je-
weils 12° nach jeder Seite zu neigen, ohne das au-
ßer den Reifen irgend ein Teil des Motorrades den 
Boden berührt.
4.3 Rahmen
Für  die  Rahmenkonstruktion  dürfen  Serienrahmen 
oder Eigenbauten verwendet werden. Alle konstrukti-
onsbedingten Winkelangaben werden aus der „hori-
zontalen  Ebene“  angegeben.  Die  Ausführung  der 
Konstruktion  im  Hinblick  auf  Dimensionierung  und 
Steifigkeit muß in jedem Falle der Motorleistung ent-
sprechen und fachgerecht ausgeführt sein. Der Mo-
tor darf in keinem Fall als tragendes Teil innerhalb 
der  Rahmenkonstruktion  fungieren.  Ausgenommen 
hiervon sind Serienmotorräder  mit  entsprechenden 
Rahmen.  Die  Rahmen-Teilverbindungen (Schweiß-
nähte,  Verschraubungen  etc.)  dürfen  nicht  abge-
schliffen,  geglättet  oder  sonst  wie  nachgearbeitet 
werden. Alle am Rahmen oder Motor befestigten be-
weglichen Teile (Ständer, Spiegel etc.) müssen ab-
gebaut oder durch Sicherungsmaßnahmen fest mit 
dem Fahrzeug verbunden werden.  Drag  Bikes bei 
denen ein  maximaler  Achsabstand  vorgeschrieben 
ist, sind zur Kontrolle des Achsabstandes an Vorder– 
und Hinterradachse mit 60° Zentrierbohrungen (sie-
he DIN 332-1) zu versehen.
Bei dem Einbau von Motoren mit Stoßstangen-Ven-
tiltrieb und offenen Kipphebeln ist ein Schutz für den 
Fahrer vorgeschrieben. Dies kann erfolgen durch ein 
Ableitblech aus einer 6mm starken Aluminiumplatte 
oder einer Schutzmatte (siehe Teil IV Generelle Be-
stimmungen Automobil SFI-Spezifikationen 4.1) oder 
eines durchschlagsicheren Brustprotektors (schuss-
sichere Weste). Der Schutz ist über den Zylinderköp-
fen, in Verlängerung der Zylinder, anzubringen, um 
bei Bruch des Ventiltriebs den Fahrer vor umherflie-
genden Teilen zu schützen.

5 - RÄDER und REIFEN
5.1 Räder
Die  Fahrzeuge  müssen  mit  einem  für  Motorräder 
hergestelltem Vorderrad ausgerüstet sein. Die hinte-
re Felge darf nicht mehr als 50 mm schmaler sein 
als  die  Bodenkontaktfläche  des  Hinterreifens.  Die 
vordere  Felge  muss  eine  Größe  von  mindestens 
WM 1x16” aufweisen.
5.2 Reifen und Schläuche
Grundsätzlich können entweder Slicks  oder Reifen 
mit  einem Mindestprofil  von 2 mm verwendet wer-
den,  Motorräder  deren  Höchstgeschwindigkeit  200 
km/h überschreitet müssen auf dem Vorderrad mit 
Reifen bestückt sein, die mindestens die Klassifizie-
rung ”V” aufweisen oder vom Typ "Roadracing" sind. 
Die Schläuche für die Hinterreifen müssen aus na-
türlichem Gummi (Typ "Racing") bestehen. Die Ven-
tile  müssen mit  Staubkappen aus Metall,  die über 
eine Gummidichtung verfügen, versehen werden.

6 - SITZE
6.1 Fahrersitz
Der Fahrersitz muss so konstruiert sein, dass er eine 
sichere Fahrposition ermöglicht. Er darf nicht in ge-
fährlicher Weise unbequem sein.

7 - KAROSSERIE
7.1 Startnummernschilder
Die  Startnummernschilder  sind  jeweils  so  an  den 
Seiten  und an der Front des Motorrades anzubrin-
gen, dass diese vom Vorstartpersonal und der Zeit-
nahme zweifelsfrei eingesehen werden können. Ge-
gebenenfalls sind auf beiden Seiten des Motorrades 
Startnummernschilder anzubringen.
7.2 Verkleidungen und Abdeckungen
Die Fahrzeugverkleidung muss so beschaffen sein, 
dass der Fahrer das Motorrad besteigen bzw. verlas-
sen kann, ohne Verkleidungsteile zu entfernen. Die 
Verkleidung darf dem Fahrer die Kontrolle des Mo-
torrades nicht erschweren. Alle am Motorrad vorhan-
denen Glasteile von Beleuchtungseinrichtungen etc. 
müssen kreuzweise abgeklebt werden. Spiegel müs-
sen, Blinker können abgebaut werden.
Alle offenen Antriebe müssen eine Abdeckung auf-
weisen, um einen versehentlichen Kontakt mit rotie-
renden Teilen zu vermeiden.
7.2.1 Quetschschutz
Alle Offenen Antriebe müssen mit einem adäquaten 
Quetschschutz  versehen werden.  Motorräder  ohne 
entsprechende  Schutzvorrichtung  können  von  der 
Technischen Abnahme zurückgewiesen werden.

 

Beispiel 
Quetschschutz 

Treibrichtung 
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7.3 Wheelie bars
Wheelie  bars  (Stützvorrichtung  gegen  Überschlag 
am Heck  des Motorrades)  sind vorgeschrieben für 
alle  Klassen  die  mit  profillosen  Hinterradreifen 
(Slicks) gefahren werden. Die Fahrbahn berührende 
Teile der Wheelie bar müssen mit Laufrädern verse-
hen sein. Die Befestigung der Wheelie bars muss an 
den Stellen des Heckrahmens erfolgen, die für die 
Aufnahme der entstehenden Kräfte geeignet sind.
7.4 Fußrasten
Sind Fußrasten aus Stahl oder einem Rohrmaterial 
und nicht umklappbar, müssen sie mit einem Stop-
fen  verschlossen  sein,  der  fest  angebracht  sein 
muss und aus Plastik, Teflon oder einem gleichwerti-
gen Material bestehen.

8 - ELEKTRIK
8.1 Stromkreisunterbrecher
Jedes Motorrad mit  Ausnahme eines, mit  Nitrome-
than betriebenen Motorrades, muss mit einem elek-
trischen Kontakt ausgerüstet sein, der die Funktion 
der Zündanlage sowie ggf. die Lachgas und- Kraft-
stoffzufuhr unterbricht, wenn der Fahrer die Kontrolle 
über das Motorrad verliert. Diese Vorrichtung muss 
mit dem Fahrer verbunden werden, sobald der Motor 
gestartet wird.

9 - HILFSSYSTEME
9.1 Computer und Datarecorder
Datarecorder dürfen lediglich für das Sammeln und 
Speichern  von  Daten  verwendet  werden.  Alle  ge-
messenen Werte  dürfen während der Renn- oder 
Trainingsläufe nur  aufgezeichnet werden.  Eine An-
zeige oder Übertragung, egal welcher Art, ist zu kei-
ner  Zeit  zulässig.  Die  Funktionen  eines  Datenauf-
zeichnungssystems dürfen nicht  automatisch durch 
Motordrehzahl oder Kupplungshebel oder drahtlose 
Übertragung  ausgeführt  werden.  Die  Aktivierung 
muss manuell erfolgen. Funktionen des Motorrades 
dürfen  nicht  durch  einen  Datarecorder  beeinflusst 
werden. Die Betätigung des Gashebels,  der Kupp-
lung, der Bremsen sowie der Gangschaltung muss 
ausschließlich der Kontrolle des Fahrers unterliegen. 
Lachgasanlagen dürfen durch elektronische Einrich-
tungen, z.B. Timer, gesteuert werden.

10 - FAHRER
10.1 Fahrerschutzkleidung
Jeder  Fahrer  muss  während  des  Wettbewerbs 
Schutzkleidung und Schuhwerk tragen, das nachfol-
genden Bestimmungen entspricht.
Jeder Fahrer muss einen Ein- oder Zweiteiligen Le-
deranzug tragen, der in allen Bereichen eine Stärke 
von mindestens 1,2 mm aufweist. Nichtledernes Ma-
terial (z.B. Kevlar) kann verwendet werden, wenn es 
den von der FIM festgelegten Anforderungen (siehe 
weiter unten) entspricht.
Folgende Bereiche des Anzuges müssen zumindest 
mit einer doppelten Lage Leder oder einer mindes-
tens 8 mm dicken Schaumgummischicht gepolstert 
sein:

Schultern Rücken beide Seiten des Rumpfes

Ellbogen Knie und den Hüften
Bei  Verwendung  von  Anzügen  die  nicht  gefüttert 
sind, muss vollständige Unterkleidung getragen wer-
den, die entweder aus Nomex, Seide oder Baumwol-
le  besteht.  Synthetisches  Material,  das  bei  einem 
Unfall schmelzen oder die Haut des Fahrers verlet-
zen kann, ist weder als Unterkleidung noch als Fut-
ter für die Kombination zugelassen.
Für alle Klassen ist das Tragen eines Rückenprotek-
torvorgeschrieben. Die Verwendung eines Frontpro-
tektors (Sturzprotektor) wird empfohlen
Für die Klasse Super  Twin/Top Fuel ist  die Benut-
zung  eines  durchschlagssicheren  Frontprotektors 
(Schusssichere Weste als Ersatz für den Sturzpro-
tektor) vorgeschrieben.
Die Stiefel müssen aus Leder oder einem zugelasse-
nen  Ersatzmaterial  bestehen  und  mindestens  200 
mm hoch sein, um mit der Kombination einen kom-
pletten Schutz zu gewährleisten.
Jeder Fahrer muss lederne Schutzhandschuhe tra-
gen.
Alle Kleidungs- und Futterstoffe müssen insbesonde-
re auf Feuer- und Abnutzungsresistenz aller Teile die 
direkt  mit  der Haut in Berührung kommen, geprüft 
und zugelassen worden sein. Das Material darf nicht 
entflammbar sein und kann der Homologation durch 
die FMN (Nationale  Motorrad-Förderation)  unterlie-
gen.
10.1.1 Leder-Ersatzmaterial
Das Material muss im Hinblick auf folgende Eigen-
schaften 1,5  mm  dickem Rindsleder  (kein  Spaltle-
der) mindestens entsprechen.

Feuerabweisend; Widerstandsfähig gegen Ab-
rieb; Reibungskoeffizient (auf allen Arten von 
Straßenbelag); Schweißaufsaugend
Medizinische Prüfung (ungiftig, darf keine All-
ergie auslösen); Nichtschmelzend

FMN´s  die  Schutzkleidung  genehmigen,  müssen 
Zertifikate von Prüfinstituten für die Unterlagen der 
FIM einreichen. Sie muss mit einem FMN-Genehmi-
gungszeichen versehen sein,  sofern diese von der 
betr. FMN verlang wird.
10.2 Helm
Jeder Fahrer muss einen Helm tragen der eines der 
nachfolgenden Prüfzeichen hat:
Snell  M2005;  ECE 22-05  (“P”,  “NP”,  “J”);  AFNOR 
(NF) S 72.305; BS6658 A;  Finland SF 3653,  DOT 
FMVSS -218.
10.3 Lizenzen
Jeder Fahrer muss Inhaber einer gültigen Lizenz für 
den Motorradrennsport sein. Diese Lizenz muss vom 
DMSB bzw. der Förderation des Landes des Fahrers 
ausgestellt sein.
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SEKTION 1

PUBLIC-RACE-BIKE
Definition
Die  Kurzbezeichnung ist  PRB und  wird  der  Start-
nummer vorangestellt.
Die  Klasse  Public-Race-Bike ist  für  Serienmotorrä-
der  vorgesehen, die der  StVZO entsprechen müs-
sen,  und  mit  einem  Verbrennungsmotor  betrieben 
mit  Benzin versehen sind.  Die  Fahrzeuge müssen 
eine gültige Zulassung innerhalb Deutschlands ha-
ben. Rote Kennzeichen sind nicht zugelassen. Alle 
Veränderungen an einem Motorrad für diese Klasse 
müssen in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein.

TECHNISCHE BESTIMMUNGEN UND 
VORSCHRIFTEN

1 -MOTOR
1.1 Motor
Leistungssteigernde Maßnahmen am Motor sind nur 
insoweit  zulässig,  als  diese vom Hersteller  geneh-
migt, und von einem Sachverständigen in die Fahr-
zeugpapiere  eingetragen  sind.  Änderungen an der 
Abgasanlage, insbesondere an den Schalldämpfern, 
sind nur zulässig, wenn diese in den Fahrzeugpapie-
ren eingetragen sind und auf dem jeweiligen Bauteil 
eine eindeutige  Identifizierung (Typenschild,  einge-
stanzte Nummer,  etc.)  gem. Gutachten oder Fahr-
zeugpapieren vorhanden ist. Weitergehende Tuning-
maßnahmen, gerade auch im Bereich der Abgasan-
lagen, sind unzulässig.
1.2 Kraftstoff
Es ist nur Benzin gem. Allgemeine Technische Be-
stimmungen 1.4 ohne Zusätze zulässig. Rennbenzin 
ist nicht zugelassen. 
1.3 Lachgas (N2O)
Die Verwendung von Lachgas (N2O) ist, auch wenn 
diese in die Fahrzeugpapiere eingetragen sind, ver-
boten und müssen während des Wettbewerbs still-
gelegt werden.

3 - BREMSEN UND FEDERUNG
3.1 Hintere Aufhängung
Die hintere Aufhängung darf in ihrer Art und Funktion 
nicht vom Serienzustand abweichen. Der Austausch 
von Stoßdämpfern und Federn ist gestattet.
3.2 Lenker und Bedienelemente
Austauschlenker  sind  zulässig,  müssen  jedoch  in 
den Fahrzeugpapieren eingetragen sein.
3.3 Vordere Aufhängung
Die vordere Aufhängung darf in ihrer Art und Funkti-
on nicht vom Serienzustand abweichen. Das Anbrin-
gen  von  Gewichten  jeglicher  Art  am  Tauch-  oder 
Standrohr sowie am Rahmen, insbesondere in der 
Nähe des Lenkkopfes, ist unzulässig.

4 - RAHMEN
4.1 Rahmen
Der Rahmen muss von einem Motorrad dieser Serie 
stammen.  Der  serienmäßige  Radstand  darf  nicht 
verändert werden. Zulässige Toleranz 1% vom Seri-
enwert.

5 - RÄDER UND REIFEN
5.1 Räder
Austauschräder sind zulässig. Grundsätzlich müssen 
jedoch alle Rad/Reifen Kombinationen, die sich an 
dem Fahrzeug  befinden,  in  den Fahrzeugpapieren 
eingetragen sein.
5.2 Reifen
Es sind ausschließlich straßenzugelassene, freiver-
käufliche Reifen mit einer Profiltiefe von mindestens 
2 mm (zum Zeitpunkt der Fahrzeugabnahme), zuge-
lassen. Reifen mit der Markierung "not for Highway 
use", profillose Slicks, Experimental- und Autoreifen 
sind  nicht  zulässig.  Die  montierten  Reifengrößen 
müssen in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein. 
Eventuelle Vorgaben des Motorradherstellers bezüg-
lich der Reifenfabrikate sind zu beachten.

7 - KAROSSERIE
7.1 Karosserie
Die  Demontage  von  serienmäßigen  Verkleidungen 
oder Verkleidungsteilen ist nicht zulässig..
7.2 Stützräder (wheelie bars)
Die Verwendung von wheelie bars ist nicht zulässig.

8 - ELEKTRIK
8.1 Stromkreisunterbrecher
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 8.1.

9 - HILFSSYSTEME
9.1 Computer Data-Recorder
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 9.1.

10 - FAHRER
10.1 Fahrerschutzkleidung
Jeder Fahrer muss eine ein- oder zweiteilige Leder-
kombi,  Lederschutzhandschuhe  und  Lederstiefel, 
min.  200 mm hoch, tragen.  Turnschuhe sind nicht 
zulässig.
10.2 Helm
Siehe allgemeine Technische Bestimmungen 10.2.
10.3 Lizenzen
Jeder Fahrer muss im Besitz einer gültigen Lizenz 
des DMSB oder einer anderen Förderation sein. Für 
Deutsche Fahrer ist eine Veranstaltungslizenz zuläs-
sig.
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SEKTION 2

STREET TWIN
Definition
Die Kurzbezeichnung ist ST und wird der Startnum-
mer vorangestellt.
Die Klassen Street Twin sind für 2-Zylinder Motorrä-
der mit Straßenzulassung, basierend auf einem Seri-
enmodell  vorgesehen. Die  Motorräder  müssen der 
StVZO,  mit  Ausnahme der  separat  beschriebenen 
Bauteile,  entsprechen.  Fahrzeuge  mit  einer  Zulas-
sung eines anderen europäischen Landes oder Zu-
lassungen von in Deutschland stationierten NATO-
Streitkräften sind ebenfalls zugelassen. Rote Kenn-
zeichen sind nicht zugelassen.

TECHNISCHE BESTIMMUNGEN UND 
VORSCHRIFTEN
1 - MOTOR

1.1 Motor
Nur 2-Zylinder Motoren, für Motorräder, des Motor-
radherstellers erlaubt. Nockenwellen, Vergaser, Zün-
dung und Auspuff sind freigestellt. Zylinderköpfe dür-
fen modifiziert werden, die Originalkanalformen müs-
sen in ihren Grundformen erhalten bleiben. Nachge-
fertigte  Zylinderköpfe  sind  zulässig.  Bohrung  und 
Hub müssen dem jeweiligen Originalmotor entspre-
chen.  Der  maximal  zulässige  Hubraum  darf  2000 
ccm (122cui) nicht überschreiten.
1.2 Kraftstoff
Es  ist  nur  Benzin  gem.  Allgemeinen  Technischen 
Bestimmungen  1.4  ohne  Zusätze  zulässig.  Renn-
benzin ist nicht zugelassen. 
1.3 Aufladung
Eine Aufladung mit Kompressor oder Turbolader ist 
nur dann zulässig, wenn der Serienmotor damit aus-
gestattet ist. Die Verwendung von Lachgas (N2O) ist 
nicht zulässig. 

2 - KRAFTÜBERTRAGUNG
2.1 Kupplung
Primärantrieb und Kupplung sind freigestellt.  Flieh-
kraftkupplungen (Slider) sind nicht zulässig. 
2.2 Getriebe
Es dürfen original Getriebe benutzt werden. Gleich-
artig gebaute Zubehörgetriebe, auch mit abweichen-
den  Übersetzungen,  sind  gestattet.  Primärantrieb 
und Kupplung sind freigestellt. Elektro- und/oder Air 
shifter sind nicht zulässig. 

3 - BREMSEN UND FEDERUNG
3.1 Hintere Aufhängung
Es sind Austauschschwingarme zugelassen, die je-
doch die Länge des entsprechenden Serienteils um 
mehr als 100 mm nicht überschreiten dürfen. Aus-
tauschschwingarme müssen in den Fahrzeugpapie-
ren eingetragen sein. Werden verlängerte Schwing-
arme verwendet, darf  der maximale Radstand, ge-
messen  bei  gespannter  Kette  von  Achsmitte  zu 

Achsmitte,  1730mm  (1750mm  bei  V-Rod)  nicht 
überschreiten.
3.2 Vordere Aufhängung
Die Vordergabel ist freigestellt. Die Standrohre dür-
fen  ohne  Abdeckung  nicht  über  die  obere  Gabel-
brücke herausstehen. Die vordere Aufhängung darf 
in ihrer Art und Funktion nicht eingeschränkt werden. 
Das  Anbringen  von  Gewichten  jeglicher  Art  am 
Tauch-  oder  Standrohr  sowie  am Rahmen,  insbe-
sondere in der Nähe des Lenkkopfes, ist unzulässig.

4 - RAHMEN
4.1 Rahmen
Zugelassen sind Original- und Nachbaurahmen, die 
in  den  Hauptmerkmalen  Radstand,  Gabelwinkel 
usw. einem Originalrahmen entsprechen müssen.

5 - RÄDER UND REIFEN
5.1 Reifen
Es sind ausschließlich straßenzugelassene, freiver-
käufliche Reifen mit einer Profiltiefe von mindestens 
2 mm (zum Zeitpunkt der Fahrzeugabnahme), zuge-
lassen. Reifen mit der Markierung "not for highway 
use", profillose Slicks, Experimental- und Autoreifen 
sind nicht zulässig.

7 - KAROSSERIE
7.1 Stützräder (wheelie bars)
Die Verwendung von wheelie bars ist verboten.

8 - ELEKTRIK
8.1 Beleuchtung
Die Beleuchtungseinrichtungen und die Lichtmaschi-
ne inkl. Regler müssen installiert und funktionstüch-
tig sein. 
8.2 Stromkreisunterbrecher
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 8.1.

9 - HILFSSYSTEME
9.1 Computer Datarecorder
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 9.1.

10 - FAHRER
10.1 Fahreranzug
Jeder Fahrer muss eine ein- oder zweiteilige Leder-
kombi,  Lederschutzhandschuhe  und  Lederstiefel, 
min.  200 mm hoch, tragen.  Turnschuhe sind nicht 
zulässig.
10.2 Helm
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.2.
10.3 Lizenzen
Jeder Fahrer muss im Besitz einer gültigen Lizenz 
des DMSB oder einer anderen Förderation sein. Für 
Deutsche Fahrer ist eine Veranstaltungslizenz zuläs-
sig.

DMSB Drag Racing Reglement Teil 5 Seite 5-7
DMSB Stand 01.01.2010

 



SEKTION 3

MODIFIED STREET TWIN
Definition
Die  Kurzbezeichnung ist  MST  und wird  der  Start-
nummer vorangestellt.
Die Klasse Modified Street Twins ist für Motorräder 
mit  2-Zylinder  Verbrennungsmotor,  betrieben  mit 
Benzin, und weiteren Modifikationen zum Einsatz im 
Drag-Racing  vorgesehen.  Die  Motorräder  müssen 
keine  Straßenzulassung  haben,  der  optische  Ge-
samteindruck  muss  jedoch  den  Charakter  eines 
Straßenmotorrades wiedergeben. Das Fahrzeugge-
wicht, rennfertig ohne Fahrer, darf 180 KG nicht un-
terschreiten.

TECHNISCHE BESTIMMUNGEN UND 
VORSCHRIFTEN
1 - MOTOR

1.1 Motor
Es  muss  ein  Motor  aus  der  Serienproduktion  des 
Motorradherstellers  verwendet  werden.  Nur  ein  (1) 
Motor mit  maximal 2-Zylinder ist  erlaubt, OEM-Mo-
torgehäuse sind zulässig. Der Zylinderkopf ist freige-
stellt, muss in seinem Grundaufbau jedoch dem Ori-
ginal entsprechen. Der maximal zulässige Hubraum 
beträgt 2065 ccm (126 cui).
1.2 Kraftstoff
Es ist  nur Benzin ohne Zusätze zulässig.  Die Ver-
wendung von Oktan Booster ist erlaubt. Die Verwen-
dung von Rennbenzin ist erlaubt.
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 1.4
1.3 Aufladung
Eine  Aufladung  mit  Kompressor,  Turbolader  oder 
Lachgas (N2O) ist nur zugelassen, wenn der Origi-
nalhubraum des Motors nicht verändert wurde.

2 - KRAFTÜBERTRAGUNG
2.1 Getriebe
Zugelassen  sind  Original-  und  gleichartig  gebaute 
Zubehörgetriebe mit  modifizierter Übersetzung, Au-
tomatikgetriebe sind nicht zulässig.
2.2 Kupplung
Fliehkraftkupplungen sind zugelassen.
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 2.1.
2.3 Schaltung
Die Verwendung von Elektro- und/oder Air shifter ist 
erlaubt.

3 - BREMSEN UND FEDERUNG
3.1 Hintere Aufhängung
Die  Ausführung  der  Hinterradschwinge  ist  freige-
stellt.  Auch  starre  Ausführungen  sind  erlaubt.  Die 
Lage  der  Schwingenlagerung  muss  jedoch  einem 
Originalrahmen entsprechen.
3.2 Lenker
Die Lenkerbreite muss mindestens 500 mm betra-
gen.

3.3 Vordere Aufhängung
Die Vordergabel ist freigestellt. Die Standrohre dür-
fen  ohne  Abdeckung  nicht  über  die  obere  Gabel-
brücke herausstehen. Die vordere Aufhängung darf 
in ihrer Art und Funktion nicht eingeschränkt werden. 
Das  Anbringen  von  Gewichten  jeglicher  Art  am 
Tauch-  oder  Standrohr  sowie  am Rahmen,  insbe-
sondere in der Nähe des Lenkkopfes, ist unzulässig.

4 - RAHMEN
4.1 Rahmen
Zugelassen sind Originalrahmen oder speziell ange-
fertigte Rahmen die in ihrer Ausführung ähnlich der 
Originalrahmen  sind.  Der  Winkel  des  Lenkkopfes 
darf verändert werden, 55 Grad ist jedoch die obere 
Grenze.
4.2 Radstand
Der maximale Radstand ist auf 1780 mm begrenzt.

5 - RÄDER UND REIFEN
5.1 Reifen
Es sind ausschließlich straßenzugelassene, freiver-
käufliche Reifen mit einer Profiltiefe von mindestens 
2 mm (zum Zeitpunkt der Fahrzeugabnahme), zuge-
lassen. Reifen mit der Markierung "not for  highway 
use", profillose Slicks, Experimental- und Autoreifen 
sind nicht zulässig.

7 - KAROSSERIE
7.1 Karosserie
Schutzbleche und Beleuchtung müssen optisch der 
Serienausführung entsprechen.
7.2 Stützräder (wheelie bars)
Die Verwendung von wheelie bars ist nicht zulässig.

8 - ELEKTRIK
8.1 Stromkreisunterbrecher
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 8.1.

9 - HILFSSYSTEME
9.1 Computer Data-Recorder
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 9.1.

10 - FAHRER
10.1 Fahreranzug
Vorgeschrieben.
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.1
10.2 Helm
Vorgeschrieben
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.2.
10.3 Lizenzen
Jeder Fahrer muss im Besitz einer gültigen Lizenz 
des DMSB oder einer anderen Förderation sein.
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SEKTION 4

SUPER STREET BIKE
Definition
Die Kurzbezeichnung ist SSB und wird der Startnum-
mer vorangestellt.
Die Klasse Super Street Bike ist für Motorräder mit 
einem  Verbrennungsmotor,  betrieben  mit  Benzin, 
basierend auf  einem Serienmotor  vorgesehen. Die 
verwendeten Motorräder müssen optisch die Silhou-
ette des zugrundeliegenden Straßenmotorrades wie-
dergeben. Beleuchtungseinrichtungen müssen nicht 
vorhanden, jedoch in ihrer ursprünglichen Form er-
kennbar sein (Airbrush, Klebefolien).

TECHNISCHE BESTIMMUNGEN UND 
VORSCHRIFTEN
1 - MOTOR

1.1 Motor
Alle Modifikationen sind erlaubt. Die Verwendungen 
von Kompressoren und Turboladern ist freigestellt.
1.2 Kraftstoff
Es ist nur Benzin oder  Rennbenzin zugelassen. Die 
Verwendung von Lachgas (N2O) ist freigestellt, Nitro-
methan und Methanol sind als Treibstoffe nicht zu-
lässig. 
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 1.4.

2 - KRAFTÜBERTRAGUNG
2.1 Getriebe
Getriebe ist freigestellt, muss jedoch im Originalge-
häuse eingebaut sein.  Es darf kein Automatikgetrie-
be verwendet werden.
2.2 Kupplung
Manuell  betätigte  Kupplungen oder  Fliehkraftkupp-
lungen  (Slider)  sind  zulässig.  Drehmomentwandler 
als Kraftkopplung sind nicht zugelassen.

3 - BREMSEN UND FEDERUNG
3.1 Hintere Aufhängung
Falls  Stoßdämpfer  vorhanden  sind  müssen  diese 
funktionieren. Stoßdämpfer können auch durch star-
re Verbindungen ersetzt werden.
3.2 Lenker
Der Lenker  muss  eine Mindestbreite von 500 mm 
aufweisen.
3.3 Vordere Aufhängung
An  der  Vorderradaufhängung  ist  ein  Kotflügel  zur 
Radabdeckung  vorgeschrieben.  Die  Montage  von 
Gewichten ist nur an der seitlichen Verlängerung der 
Vorderachse zulässig und muss symmetrisch erfol-
gen  (beidseitig  gleiches  Gewicht).  Das  maximale 
Gewicht darf 10 Kg nicht überschreiten. Die Verwen-
dung von Gabeln und Rädern mit  überproportional 
hohem Gewicht gegenüber entsprechenden Serien-
teilen ist unzulässig

4 - RAHMEN
4.1 Rahmen
Die Konstruktion des Rahmens ist  freigestellt. Eine 
Schwinge und dazugehörige Aufnahmen müssen er-
kennbar sein. 
4.2 Radstand
Der  maximal  zulässige  Radstand  (Achsmitte  zu 
Achsmitte) beträgt 1780 mm.

5 - RÄDER UND REIFEN
5.1 Vorderreifen
Die Reifen sind freigestellt, jedoch sind Experimen-
tal- oder Autoreifen nicht zulässig.
5.2 Hinterreifen
Es sind ausschließlich straßenzugelassene, freiver-
käufliche Reifen mit einer Profiltiefe von mindestens 
2 mm (zum Zeitpunkt der Fahrzeugabnahme) zuge-
lassen. Reifen mit der Markierung "not for Highway 
use", profillose Slicks, Experimental- und Autoreifen 
sind nicht zulässig.

7 - KAROSSERIE
7.1 Stützräder (wheelie bars)
Die Verwendung von wheelie bars ist nicht zulässig.

8 - ELEKTRIK
8.1 Stromkreisunterbrecher
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 8.1.

9 - HILFSSYSTEME
9.1 Computer Datarecorder
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 9.1.

10 - FAHRER
10.1 Fahreranzug
Vorgeschrieben.
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.1
10.2 Helm
Vorgeschrieben
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.2.
10.3 Lizenzen
Jeder Fahrer muss im Besitz einer gültigen Lizenz 
des DMSB oder einer anderen Förderation sein.
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SEKTION 5

SUPER TWIN TOP GAS
Definition
Die Kurzbezeichnung ist STW/TG und wird der Start-
nummer vorangestellt.
Die Klasse Super Twin Top-Gas ist  für Motorräder 
mit einem Zweizylinder-Vier- oder Zweitakt-Verbren-
nungsmotor, mit oder ohne Aufladung, betrieben mit 
Benzin, vorgesehen.

TECHNISCHE BESTIMMUNGEN UND 
VORSCHRIFTEN
1 - MOTOR

1.1 Motor
Der  Hubraum  ist  nicht  beschränkt.  Vergaser  oder 
Kraftstoffeinspritzung ist freigestellt.
1.2 Kraftstoff
Es  ist  nur  Benzin  oder  Rennbenzin  zugelassen. 
Lachgas (N2O), Nitromethan und Methanol sind als 
Treibstoffe nicht zulässig.
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 1.4.
1.3 Kompressor
Anbau des Kompressors ist freigestellt. Der Antrieb 
des Kompressors muss mit einem Schutz abgedeckt 
sein. Bei Kettenantrieb muss die Abdeckung mindes-
tens aus 3 mm Dural-Aluminium oder 1 mm Stahl-
blech  bestehen.  Kompressoren  müssen  mit  einer 
Explosionsschutzdecke umhüllt werden.

2 - KRAFTÜBERTRAGUNG
2.1 Antrieb
Jede Art von Belt (Antriebsriemen) oder Kette ist er-
laubt.

3 - BREMSEN UND FEDERUNG
3.1 Bremsen
Der Mindestdurchmesser der Bremsscheiben muss 
175 mm und der von Bremstrommeln 150 mm betra-
gen.
Bei Verwendung von Motoren mit mehr als 500 ccm 
Hubraum,  müssen  die  Vorderräder  mit  Scheiben-
bremsen ausgerüstet sein, die als Einscheibenbrem-
se die Mindestabmessungen 250 mm∅ x 4 mm Stär-
ke und bei Doppelscheiben 220 mm∅ x 4 mm haben 
müssen.
3.2 Vordergabel
Der Durchmesser der oberen Standrohre muss min-
desten 34 mm betragen.

4 - RAHMEN
4.1 Rahmen
Tragende Elemente des Rahmens müssen aus Roh-
re von min. 20 mm∅ x 1,5 mm Wandstärke gefertigt 
sein. Bei Zentralrohrrahmen muss der Mindestdurch-
messer 50 mm betragen.
4.2 Radstand
Minimaler Radstand 1700mm.

7 - KAROSSERIE
7.1 Stützräder (wheelie bars)
Die Verwendung von wheelie bars ist  vorgeschrie-
ben.

8 - ELEKTRIK
8.1 Stromkreisunterbrecher
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 8.1.

9 - HILFSSYSTEME
9.1 Computer Data-Recorder
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 9.1.

10 - FAHRER
10.1 Fahreranzug
Vorgeschrieben.
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.1
10.2 Helm
Vorgeschrieben
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.2.
10.3 Lizenzen
Jeder Fahrer muss im Besitz einer gültigen Lizenz 
des DMSB oder einer anderen Förderation sein.
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SEKTION 6

SUPER TWIN TOP FUEL
Definition
Die Kurzbezeichnung ist STW/TF und wird der Start-
nummer vorangestellt.
Die Klasse Super  Twin Top Fuel ist für Motorräder 
mit  Zweizylinder-Viertakt-Verbrennungsmotoren mit 
maximal  2  Kolben  pro  Zylinder  und  minimal 
750ccm Hubraum.

TECHNISCHE BESTIMMUNGEN UND 
VORSCHRIFTEN
1 - MOTOR

1.1 Motor
Maximaler Hubraum für Motoren ohne Aufladung 
bei Verwendung von 100% Nitromethan

 3000ccm.
Maximaler Hubraum für Turbo- oder Kompressor-
motoren mit Nitromethan/Methanol (max 90% Ni-
tromethan) 2000ccm.
Maximaler  Hubraum  für  Turbo-  oder  Kompres-
sormotoren mit 100% Nitromethan 1700ccm
Jegliche  Modifikation  erlaubt.  Vergaser  oder  Kraft-
stoffeinspritzung ist  freigestellt.  Kompressoren oder 
Turbolader sind freigestellt.
1.2 Kompressor
Anbau des Kompressors ist freigestellt. Der Antrieb 
des Kompressors muss mit einem Schutz abgedeckt 
sein.  Kompressoren müssen  mit  einer  Explosions-
schutzdecke umhüllt werden.

2 - KRAFTÜBERTRAGUNG
2.1 Antrieb
Jede Art von Belt (Antriebsriemen) oder Kette ist er-
laubt.

3 - BREMSEN UND FEDERUNG
3.1 Bremsen
Die Vorderräder  mit  Scheibenbremsen ausgerüstet 
sein, die als Einscheibenbremse die Mindestabmes-
sungen 250 mm∅ x 4 mm Stärke und bei Doppel-
scheiben 220 mm∅ x 4 mm haben müssen.
3.2 Vordergabel
Der Durchmesser der oberen Standrohre muss min-
desten 34 mm betragen.

4 - RAHMEN
4.1 Rahmen
Tragende Elemente des Rahmens müssen aus Roh-
re von min. 20 mm∅ x 1,5 mm Wandstärke gefertigt 
sein. Bei Zentralrohrrahmen muss der Mindestdurch-
messer 50 mm betragen.
4.2 Radstand
Minimaler Radstand 1800mm

7 - KAROSSERIE
7.1 Stützräder (wheelie bars)
Die Verwendung von wheelie bars ist  vorgeschrie-
ben.

8 - ELEKTRIK
8.1 Stromkreisunterbrecher
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 8.1.

9 - HILFSSYSTEME
9.1 Computer Data-Recorder
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 9.1.

10 - FAHRER
10.1 Fahreranzug
Vorgeschrieben.
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.1
10.2 Helm
Vorgeschrieben
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.2.
10.3 Lizenzen
Jeder Fahrer muss im Besitz einer gültigen Lizenz 
des DMSB oder einer anderen Förderation sein.
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SEKTION 7

PRO STOCK BIKE
Definition
Die Kurzbezeichnung ist PSB und wird der Startnum-
mer vorangestellt.
Die Klasse Pro Stock Bike ist für Motorräder mit ei-
nem Verbrennungsmotor, betrieben mit Benzin, ba-
sierend auf einem Serienmotor vorgesehen. Die ver-
wendeten Motorräder müssen optisch ein Serienmo-
torrad eines tatsächlich produzierten Modells mit ei-
nem  Motor  von  750ccm  oder  mehr  wiedergeben. 
Das  gesamte  Erscheinungsbild  aus  Verkleidung, 
Tank und Sitzbank muss eine Identifikation des Seri-
enmodells  ermöglichen.  Der  verwendete  Motor  ist 
maßgeblich bei der Bestimmung, um welchen Her-
steller es sich handelt.

TECHNISCHE BESTIMMUNGEN UND 
VORSCHRIFTEN
1 - MOTOR

1.1 Gewichtshandicap
Die  Mindestgewichte  von  rennfertigen  Motorrädern 
inklusive Fahrer dürfen folgende Werte nicht unter-
schreiten:
2-Zylinder Stößelstangen-Motor 45°

max. 3200 ccm Gesamthubraum: 265 Kg
2-Zylinder Stößelstangen-Motor > 45°

max. 2700 ccm Gesamthubraum: 290 Kg
2 Zylindermotor OHC oder DOHC 

max. 2700 ccm Hubraum 285 Kg
3 oder 4 Zylindermotor max. 1510 ccm 265 Kg
3 oder 4 Zylindermotor max. 1600 ccm 275 Kg
3 oder 4 Zylindermotor max. 1655 ccm 280 Kg
3 oder 4 Zylindermotor mit Gleitlagerwelle
 max. 1800ccm 285 Kg
2-Zylindermotor max. 2000 ccm 220 Kg
Zweitaktmotoren N2O erlaubt max. 1000 ccm 220 Kg
Bei  4-Zylindermotoren  mit  Seriengehäusen  und 
Gleitlagern darf das Gewicht um 5Kg reduziert wer-
den.
Die  UEM Drag Racing Kommission kann während 
der Rennsaison die Gewichte ändern oder jegliche 
andere  Kombination  aufnehmen.  Diese  Änderung 
oder Aufnahme wird auf der Internetseite der UEM 
publiziert.

1.2 Motor
Der verwendete Motor muss aus einem Serienmo-
torrad stammen. Das Serien-Motorgehäuse darf, mit 
Ausnahme  von  Reparaturzwecken,  äußerlich  nicht 
verändert werden. Der Zylinderkopf  muss vom sel-
ben  Hersteller  wie  das  Motorgehäuse  stammen. 
Ausnahmen  sind  nachgefertigte  Zylinderköpfe,  die 
UEM konform sind.  Elektronische Einspritzsysteme 
dürfen verwendet und unbeschränkt verändert wer-
den. Die Anzahl und die äußere Form der Einspritz-
düsen müssen dem Serienstand entsprechen.

1.3 Kompressor, Turbolader
Eine Aufladung mit Kompressoren oder Turbolader 
ist nicht gestattet
1.4 Kraftstoff
Es ist nur Benzin zulässig.
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 1.4.
1.5 Überprüfung
Um bei den Motorrädern der beiden Finalisten eine 
korrekte  Hubraumkontrolle durchführen zu können, 
müssen  beide,  im  Beisein  der  technischen  Kom-
missare, die Zylinderköpfe entfernen. Damit sicher-
gestellt  ist  das die Zylinderköpfe nach der Techni-
schen  Abnahme nicht  entfernt  worden  sind,  muss 
zur  Anbringung  einer  Verplombung  ein  ca.  1  mm 
großes  Loch  in  Zylinder  und  Zylinderkopf  gebohrt 
werden.

2 - KRAFTÜBERTRAGUNG
2.1 Getriebe
Es dürfen beliebige Getriebe mit maximal 6 Gängen 
und mindesten 4 Gängen verwendet werden, sofern 
sie im Originalmotorgehäuse an der Originalposition 
eingebaut sind, ausgenommen bei Zweitaktmotoren. 
Das  Schalten der  einzelnen Gänge muss  manuell 
oder mit Air-Shifter erfolgen. Drehzahl- oder Compu-
tergesteuerte Schaltgetriebe sind nicht zulässig.

3 - BREMSEN UND FEDERUNG
3.1 Bremsen
Hydraulische Bremsen sind vorgeschrieben. Abmes-
sung der vorderen Bremsscheiben bei Verwendung 
einer Einzelscheibe mindestens 250mm X 4,5 mm 
bzw.  200  mm  x  4,5mm  bei  einer  Doppelscheibe. 
Bremsscheibe des Hinterrads min. 200mm x 4,5mm.
3.2 Hintere Aufhängung
Schwingarme  können  ausgetauscht  oder  geändert 
werden. Schwingarme und Verstrebungen dürfen am 
Rahmen angeschweißt werden. Auf jeder Seite dür-
fen maximal drei Verstrebungen zur Abstützung der 
Schwinge vorhanden sein.
3.3 Lenker und Bedienelemente
Die Bedienelemente am Lenker dürfen maximal 100 
mm abweichend von der Originalposition angebracht 
sein. Kein Teil des Lenkers darf tiefer als die obere 
Gabelbrücke angebracht sein. Geschweißte Alumini-
umlenker sind nicht erlaubt. Der Lenker muss eine 
Minimale Breite von 500 mm aufweisen. Bremspe-
dale  und  Fußrasten  können  zurückversetzt  sein, 
müssen jedoch mindestens 380 mm vor der Hinter-
achse angebracht sein.
3.4 Vordere Aufhängung
Die  Montage  einer  Austauschgabel  ist  gestattet, 
wenn sie hydraulisch arbeitet,  der  Standrohrdurch-
messer  mindestens 34 mm und der nutzbare Hub 
mindestens  40 mm  beträgt.  Ein  Lenkungsdämpfer 
ist vorgeschrieben. Die vordere Aufhängung darf in 
ihrer Art und Funktion nicht eingeschränkt  werden. 
Das  Anbringen  von  Gewichten  jeglicher  Art  am 
Tauch-  oder  Standrohr  sowie  am Rahmen,  insbe-
sondere in der Nähe des Lenkkopfes, ist unzulässig.
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4 - RAHMEN
4.1 Rahmen
Es sind Serienrahmen oder Nachrüstrahmen gestat-
tet. Das Entfernen nicht notwendiger Teile ist gestat-
tet. Der Winkel des Lenkkopfes darf nicht kleiner als 
am wiedergegebenen Serienfahrzeug und nicht grö-
ßer als 40 Grad sein. Der Motor muss sich in der 
gleichen Position wie am Serienfahrzeug befinden.
4.2 Radstand
Der  maximal  zulässige  Radstand  (Achsmitte  zu 
Achsmitte) beträgt 1780 mm.

5 - RÄDER UND REIFEN
5.1 Räder
Sowohl vorne als auch hinten sind Austauschräder 
gestattet.  Der  Durchmesser  vorne  muss  zwischen 
16" und 19" liegen. Hinten muss der Durchmesser 
mindestens 15" betragen.
5.2 Reifen
Breite des Vorderreifen minimal 2,75“. Die maximale 
Reifenbreite hinten (Kontaktfläche auf  dem Boden) 
darf 10" nicht überschreiten.

6 - Sitze
6.1 Sitz
Maßgefertigte  Sitze sind gestattet,  sofern  sie nicht 
das Gesamterscheinungsbild des Motorrades verän-
dern. Die Sitze müssen mit Standardmaterial aufge-
polstert sein. Die Sitzhöhe mit aufsitzendem Fahrer 
muss vom niedrigsten Punkt  der Sitzfläche bis zur 
Fahrbahnoberfläche mindestens 500 mm betragen.

7 - KAROSSERIE
7.1 Karosserie
Alle maßgeblichen Karosserieteile müssen im äuße-
ren Erscheinungsbild den Serienteilen entsprechen. 
Gewichtsreduzierte Teile dürfen verwendet werden. 
Teile für den normalen Straßenverkehr, die das Ge-
samterscheinungsbild  nicht  beeinflussen,  wie  etwa 
Tachometer,  Spiegel,  Fahrtrichtungsanzeiger  etc., 
dürfen entfernt werden. Austauschteile müssen nicht 
in allen Beziehungen genau gleich sein, jedoch mit 
den Serienteilen eine große Ähnlichkeit  aufweisen. 
Die Kombination von neueren Modellen mit Rahmen 
oder Motoren älterer Baureihen ist gestattet. Hervor-
stehende, nicht serienmäßige Lufteinlässe sind nicht 
zugelassen.  Der  Windabweiser  darf  getrimmt  wer-
den, Scheinwerfer und Rücklicht müssen auf der Ka-
rosserie an den Originalstellen schematisch darge-
stellt werden.
7.2 Wheelie bars
Die maximale Länge vom Mittelpunkt der Vorderach-
se bis zum Mittelpunkt der wheelie bar Achse darf 
3300 mm nicht überschreiten (gemessen in direkter 
Linie von Achse zu Achse).
7.3 Fußrasten 
Fußrasten müssen abgerundet sein. Der Radius 
der Abrundung darf 8mm nicht unterschreiten. 

8 - ELEKTRIK
8.1 Stromkreisunterbrecher
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 8.1.

9 - HILFSSYSTEME
9.1 Computer Data-Recorder
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 9.1.

10 - FAHRER
10.1 Fahreranzug
Vorgeschrieben.
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.1
10.2 Helm
Vorgeschrieben
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.2.
10.3 Lizenzen
Jeder Fahrer muss im Besitz einer gültigen Lizenz 
des DMSB oder einer anderen Förderation sein.
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SEKTION 8

FUNNY BIKE
Definition
Die Kurzbezeichnung ist FB und wird der Startnum-
mer vorangestellt.
Die Klasse Funny Bike ist für Motorräder mit einem 
Zwei- oder Vierzylinder Verbrennungsmotor, betrie-
ben mit  Benzin,  Methanol,  oder  Lachgaseinsprit-
zung (N2O), vorgesehen.
Minimalgewicht bei Lachgaseinspritzung 295KG.

TECHNISCHE BESTIMMUNGEN UND 
VORSCHRIFTEN
1 - MOTOR

1.1 Motor
Maximal zulässiger Hubraum:
2-Zylindermotor mit Getriebe max. 2000ccm
2-Zylindermotor ohne Getriebe max. 2500ccm
4-Zylindermotor mit Turbo- oder 

Kompressoraufladung max. 1700ccm

Alle Motormodifikationen sind erlaubt. Hierbei gelten 
jedoch nachfolgende Einschränkungen. Das Serien-
Motorgehäuse  kann  durch  ein  speziell  gefertigtes 
Gehäuse ersetzt werden wenn die Originalbauart der 
Kurbelwelle (z.B. Rollenlager) beibehalten wird. Der 
Serienzylinderkopf  kann durch einen speziell ange-
fertigten Zylinderkopf ersetzt werden wenn die Origi-
nalbauart des Serienzylinderkopfes (Anzahl der Ven-
tile, Lage der Nockenwellen etc.) beibehalten wird.

4 - Rahmen
4.1 Rahmen
Die Verwendung von Serienrahmen ist nicht er-
laubt.  Die minimale Sitzhöhe (Fahrer in Sitzposi-
tion  sitzend),  gemessen  vom  Boden  bis  zum 
niedrigsten Punkt der  Sitzposition,  darf  400mm 
nicht unterschreiten.
4.2 Radstand
Minimaler Radstand 1880mm.

5 - Räder und Reifen
5.1 Reifen
Die  minimale  Breite  des  Hinterreifens darf  10“ 
nicht  unterschreiten.  Maximal  dürfen 13“ breite 
Reifen verwendet werden.

6 - Sitze
6.1 Sitz
Die Sitze dürfen nicht lackiert sein.  Sie müssen 
aus Textilgewebe oder einem rutschfesten Mate-
rial hergestellt sein.

7 - KAROSSERIE
7.1 Karosserie
Es müssen an Vorder-  und Hinterrad  Kotflügel 
verwendet  werden.  Der  hintere  Kotflügel  muss 
über die Hinterachse hinaus reichen. 
Verwendete  Frontverkleidungen  müssen  einen 
transparenten Windabweiser haben.
7.2 Stützräder (wheelie bars)
Die Verwendung von wheelie bars ist  vorgeschrie-
ben.

8 - ELEKTRIK
8.1 Stromkreisunterbrecher
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 8.1.

9 - HILFSSYSTEME
9.1 Computer Data-Recorder
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 9.1.

10 - FAHRER
10.1 Fahreranzug
Vorgeschrieben.
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.1
10.2 Helm
Vorgeschrieben
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.2.
10.3 Lizenzen
Jeder Fahrer muss im Besitz einer gültigen Lizenz 
des DMSB oder einer anderen Förderation sein.
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SEKTION 9

TOP FUEL BIKE
Definition
Die Kurzbezeichnung ist TFB und wird der Startnum-
mer vorangestellt.
Die Klasse Top Fuel Bike ist für Motorräder ohne Be-
schränkungen  bezüglich  möglicher  Modifikationen 
vorgesehen.  Die  Verwendung  von  Kompressoren 
oder Turbolader ist erlaubt. Kompressor und Turbo-
lader sind gleichgestellt.

TECHNISCHE BESTIMMUNGEN UND 
VORSCHRIFTEN
1 - MOTOR

1.1 Motoren
Maximal zulässiger Hubraum:
1 oder 2 Motoren ohne Aufladung

je Motor max. 3200ccm
4 Zylindermotoren Kompressor- oder

Turboaufladung max. 1700ccm
2 Zylindermotoren Kompressor- oder

Turboaufladung max. 2000ccm
Die Verwendung von Explosionsschutzhauben/Mat-
ten  am Motorgehäuse  und  an  Kompressoren  wird 
ausdrücklich empfohlen.
1.2 Kraftstoff
Der verwendete Kraftstoff muss mindestens 50% Ni-
tro-Methan enthalten.

4 - RAHMEN
4.1 Radstand
Der Radstand muss  mindestens 1880 mm  betra-
gen.

5 - RÄDER UND REIFEN
5.1 Räder
Breite  des  Vorderreifen  minimal  2,75“.  Maximale 
Reifenbreite hinten (Kontaktfläche auf  dem Boden) 
11".

7 - KAROSSERIE
7.1 Stützräder (wheelie bars)
Die Verwendung von wheelie bars ist  vorgeschrie-
ben.

8 - ELEKTRIK
8.1 Stromkreisunterbrecher
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 8.1.

9 - HILFSSYSTEME
9.1 Computer Data-Recorder
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 9.1.

10 - FAHRER
10.1 Fahreranzug
Vorgeschrieben.
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.1
10.2 Helm
Vorgeschrieben
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.2.
10.3 Lizenzen
Jeder Fahrer muss im Besitz einer gültigen Lizenz 
des DMSB oder einer anderen Förderation sein.
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SEKTION 10

Vorläufiges Reglement für
JUNIOR DRAG BIKE

Bezeichnung und Definition
Die Kurzbezeichnung ist JRB und wird der Starnum-
mer vorangestellt.
Es sind nur Motorräder zugelassen die speziell  für 
Drag Racing gebaut wurden und im Aussehen Top 
Fuel oder Funny Bike nachgestellt sind.
Zwei Altersklassen sind in zugelassen. 

Minor: Reserviert  für Kinder im Alter von 8 bis 10 
Jahren. Der maximale Hubraum bei Motorrädern für 
diese Klasse darf  50ccm nicht  überschreiten.  Eine 
automatische Kupplung muss verwendet werden. In 
dieser Altersklasse darf die schnellste gefahrene Zeit 
über  die  1/8  Meile  12:90 Sek.  nicht  unterschritten 
werden. Dieses gilt sowohl für eine selbst gewählte 
Zeit  (Dial  in)  wie  auch  bei  Gleichstart.  Jeder 
Fahrer/in  der  bzw. die während der  Veranstaltung, 
Qualifikation  oder  Elimination,  schneller  als  12:70 
Sek. fährt, wird einmal verwarnt. Sollte der/die glei-
che Fahrer/in  ein weiteres mal  schneller  als  12:70 
Sek. fahren, so wird er/sie von der weiteren Teilnah-
me ausgeschlossen. Jeder Fahrer/in der/die währen 
der Veranstaltung schneller als 12:50 Sek. fährt, wird 
von der weiteren Teilnahme sofort ausgeschlossen.

Major: Reserviert für Kinder und Jugendliche im Al-
ter von 11 bis 16 Jahren. Der Maximale Hubraum bei 
Motorrädern dieser Klasse darf 125 ccm nicht über-
schreiten.  Es  dürfen  automatische  oder  manuelle 
Kupplungen  verwendet  werden.  Teilnehmer  dieser 
Altersklasse  dürfen  als  schnellste  gefahrene  Zeit 
über  die  1/8  Meile  8:90 Sek.  nicht  unterschreiten. 
Dieses gilt sowohl für eine selbst gewählte Zeit (Dial 
in) wie auch bei Gleichstart. Jeder Fahrer/in der bzw. 
die  während  der  Veranstaltung,  Qualifikation  oder 
Elimination, schneller als 8:70 Sek. fährt, wird einmal 
verwarnt.  Sollte der/die gleiche Fahrer/in ein weite-
res mal schneller als 8:70 Sek. fahren, so wird er/sie 
von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen. Jeder 
Fahrer/in der/die währen der Veranstaltung schneller 
als 8:50 Sek. fährt, wird von der weiteren Teilnahme 
sofort ausgeschlossen.

TECHNISCHE BESTIMMUNGEN UND 
VORSCHRIFTEN
1 - MOTOR

Es gelten die Allgemeinen Technischen Bestimmun-
gen für Motorräder des Teil V.

1.1 Motor
Typ, Hersteller und Aufbau ist  freigestellt.  An Aus-
puffanlage, Luftfilter und Vergaser dürfen leichte Mo-
difikationen vorgenommen werden. 
1.2 Kraftstoff
Es ist nur Benzin als Kraftstoff zugelassen. 
Die  Verwendung von  Lachgas  (N2O),  Nitromethan 
oder Methanol ist verboten.
1.3 Aufladung
Jegliche Art von Aufladung ist verboten.
1.4 Starter
Der Motor kann mit Elektro-, Kick- oder Fremdstarter 
gestartet  werden.  Rollen-  oder  Schiebestarts  sind 
nicht erlaubt. 

2 - KRAFTÜBERTRAGUNG
2.1 Schaltung
Die Verwendung von Airschifter ist erlaubt.
2.2 Ketten- / Treibriemenschutz
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 7.2.

3 - BREMSEN UND FEDERUNG
3.1 Bremsen
Vorderrad und Hinterrad müssen mit  mindesten je 
einer Bremse, Scheiben- oder Trommelbremse, aus-
gestattet sein
3.2 Hintere Aufhängung
Federung der Hinterachse ist nicht erlaubt.
3.3 Vordere Aufhängung
Der Standrohrdurchmesser muss mindestens 27mm 
und der Federweg mindesten 54mm (2 inch) betra-
gen. 

4 - RAHMEN
4.1 Bodenfreiheit
Minimal 50mm.
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 4.2.
4.2 Rahmen
Es muss ein Rohrrahmen verwendet werden, der so 
konstruiert  ist,  dass  eine  ungefederte  Hinterachse 
eingesetzt werden kann. Weiterhin ist der Aufbau so 
zu gestalten, dass der/die Fahrer/in in der Sitzpositi-
on alle Bedienungselemente des Lenkers erreichen 
und beide Füße auf den Boden stellen kann.

5 - RÄDER UND REIFEN
5.1 Räder
Jede  Bauart  und  Größe  von  Motorrad-Rädern  er-
laubt. Die Verwendung von GFK oder Kohlefaserrä-
dern ist verboten.
5.2 Reifen
Die Verwendung von Slicks ist erlaubt.
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7 - KAROSSERIE
7.1 Karosserie
Das Hinterrad muss mit einem Kotflügel abgedeckt 
werden oder die Karosserie bis über die Hinterachse 
verlängert werden. 
7.2 Sitze
Der Sitz muss so konstruiert und befestigt sein, dass 
der/die Fahrer/in nicht nach hinten vom Sitz rutschen 
kann.
7.3 Stützräder (wheelie bars)
Vorgeschrieben. 

8 - ELEKTRIK
8.1 Stromkreisunterbrecher
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 8.1.

9 - HILFSSYSTEME
9.1 Computer Datarecorder
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 9.1.

10 - FAHRER
10.1 Fahreranzug
Jeder Fahrer muss eine ein- oder zweiteilige Leder-
kombi,  Lederschutzhandschuhe  und  Lederstiefel, 
min.  200 mm hoch,  tragen. Turnschuhe sind nicht 
zulässig. 
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.1
10.2 Helm
Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.2.
10.3 Lizenzen
Jeder Fahrer muss im Besitz einer gültigen Lizenz 
des DMSB oder einer anderen Förderation sein. Für 
Deutsche Fahrer ist eine Veranstaltungslizenz zuläs-
sig.
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